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Vormarsch auf kantonalem Boden
4uch im Kanton Bern?

Mit der staatsbürgerlichen Gleichstellung von Mann und Frau in
der Waadt und im Kanton Neuenburg ist auch die alte Streitfrage ge-
löst worden, ob das Frauenstimmrecht sich von Gemeinde und Kanton
aus zum Bund hinaufentwickeln solle — oder umgekehrt. Der „Weg
von unten nach oben" wird nun also bereits beschritten. Bestimmt werden
weitere Kantone in absehbarer Zeit den Ständen Waadt und Neuenburg
auf diesem Wege folgen. Wird der Stand Genf bald der Dritte im Bund
der westschweizerischen „Frauenstimmrechtskantone" sein? Die Genfer
Stimmbürger werden demnächst darüber zu entscheiden haben. Es ist
anzunehmen, dass sie dem Avancement der Genfer FrauenIzu Aktiv-
bürgerinnen nichts in den Weg legen werden. Der Boden Genfs, des
Welschlandes überhaupt, bedeutet ja für die Sache der Staatsbürger-
liehen Zusammenarbeit von Mann und Frau ein günstiges Terrain. So

haben, wie erinnerlich, die Kantone Genf, Waadt und Neuenbürg am
1. Februar dieses Jahres die eidgenössische Frauenstimmrechtsvorlage
angenommen.

Inzwischen konnten in der Waadt bereits Erfahrungen mit dem
Frauenstimmrecht gesammelt werden. Sie sind danach angetan, die

Stimmbürger anderer Kantone zu bejahenden Entscheiden in dieser SaChe

zu ermuntern. In guter, ganz selbstverständlicher Art vollzieht sich ja
in der Waadt die staatsbürgerliche Eingliederung der Frauen. Und auch

am letzten Oktobersonntag, da die Waadtländerinnen erstmals an einer
Ständeratswahl teilnahmen, haben sie einen Beweis politischer Besonnen-
heit geliefert: sie verhalfen der kommunistischen Kandidatin nicht zu
einem Sessel in der Ständekammer — entgegen gewissen Vorhersagen!

Nach der Verwerfung der eidgenössischen Frauenstimmrechts vor-
läge haben die Träger des Gleichberechtigungsgedankens in folgerich-
tiger Weise begonnen, ihre Kräfte nun wieder vermehrt dezentralisiert
einzusetzen, eben auf kantonalem Boden. Gelegentlich wird man auch
im Kanton Bern einen neuen Verstoss in der Richtung erweiterter
politischer Frauenrechte wagen dürfen. Der Volksentscheid, der im März
1956 über die bernische Frauenstimmrechtsvorlage gefällt wurde, fiel
so aus, dass man sich in den Reihen des überparteilichen „Aktions-
komitees für die Mitarbeit der Frau in der Gemeinde" zur Weiterarbeit
ermutigt fühlte. Im Stimmenverhältnis von elf gegen neun, ist die Vor-
läge damals mit dem knappen Mehr von rund 10 000 Stimmen verwor'-
fen worden. Und das statistische „Röntgenbild" des Abstimmungser-
gebnisses zeigte, dass man sich im Kanton Bern mit der Forderung auf

gemeinde weise Einführung des Frauenstimmrechts auf dem rechten
Weg befindet. Führende Mitglieder des Aktionskomitees vertreten denn
heute die Auffassung, dass — nach jenem ersten, kräftigen Anlauf — ein
zweiter Versuch gleicher Art in nicht ferner Zeit zum Ziele führen
dürfte. G.
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